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tigung würde auch bezüglich
des eingebrachten Gutes des

verstorbenen Ehegatten be-
stehen. Der überlebende Ehe-

gatte hat also beim Eigengut
des verstorbenen Ehegatten
ein Erbrecht. Durch (einseiti-
ges) Testament kann der
überlebende Ehegatte allen-
falls bloss auf den Pflichtteil
gesetzt werden, der einen
Viertel der Erbschaft beträgt.
Man kann jedoch gleichzei-
tig mit dem Abschluss der

Gütertrennungsvereinba-
rung auch einen gegenseiti-
gen Erbverzichtsvertrag ab-
schliessen. Dadurch wären
dann nur die jeweiligen Kin-
der im Nachlass des verstor-
benen Ehegatten erbberech-

tigt.
Dr. zz/r. Marco ßz'aggi

Medizin
Chondrocalcinose
Können Sz'e mir Auskun/ï geize«

über die Ge/enkver/cai/czzn^ oder

die Cüondroca/cinose? Die
Kra«k/zei/ ist se/zr sc/zmerz/za/f
ic/z /zaize sc/zon zwei Knieopera-
tionen /zinter mir. Leider sind
nicht nur die Knie davon hetro/-
fe«, sondern auch vieie andere
GeZenZce.

Die Chondrocalcinose (oder
Pseudogicht) ist gekenn-
zeichnet durch akut auftre-

tende Schmerzen und
Schwellungen in einem ein-
zelnen Gelenk (meist Knie,
Hand, Schulter), begleitet
von Krankheitsgefühl, even-
tuell auch Fieber. Typisch ist
der schubweise Verlauf mit
spontanem Abklingen innert
zehn Tagen. Nach heutigem
Wissen wird der jeweilige
Schub ausgelöst durch Abla-

gerung von Kalziumkristallen
in den Gelenken, was zu
einer schmerzhaften Entzün-
dungsreaktion führt.

Mit der Zeit werden diese

Gelenkablagerungen auch
auf dem Röntgenbild sieht-
bar. Beweisend für die Chon-
drocalcinose ist aber erst der

mikroskopische Nachweis
der Kristalle aus der Gelenk-
flüssigkeit. Längerfristig führt
die Erkrankung fast immer zu
einer Arthrose der betroffe-
nen Gelenke. Eine spezifische
Behandlung gibt es leider
nicht, im akuten Stadium
werden mit Vorteil Rheuma-
mittel eingesetzt. Da Zusam-
menhänge mit der echten
Gicht und mit Zuckerwech-
selstoffstörungen beobachtet
wurden, sollte zudem auf
eine gesunde Ernährung
(wenig Fleisch, wenig Zucker)
geachtet werden.

Zungenbrennen
Seif guf ez'zzem /aZzr /zaize ic/z

(65) Zim^ezzbrenzzerz (Zacken).
Der Arzf Zzaf mir versc/ziedene

Sprays verscZzrzefcezz, dze aZzer

«ic/zfs Zzrac/z/e«. Aac/z die £r-
geZvzisse der B/uZproZze« warezz

norma/. Am Lssen kann es aac/z

«ic/z/ Ziegen: /c/z ernäizre micZz

vö/iiggeszzad zznd trinke «arge-
iegenfiicZz Aikoizoi. /c/z raaeize

nic/zf and geize rege/nzässig
sc/zwimmen and wandern.
Leider schreiben Sie nichts
über das Aussehen der Zunge,
zum Beispiel ob sie gerötet,
glatt oder belegt ist. Gerade
die Beschaffenheit der Ober-
fläche kann aber wichtige
Hinweise auf die zugrunde-
liegende Störung liefern.

Für das Zungenbrennen
sind verschiedene Ursachen
verantwortlich: mangelnde
Mundhygiene, rauhe Zahn-
kanten, Zahnsteinbildung,
Pilzinfekte, Eisen- und Vita-
minmangel (vor allem Vita-
min B 12, Vitamin C und Fol-

säure).
Ich nehme an, dass die

Blutanalysen einen derarti-
gen Mangel ausgeschlossen
haben. Trotzdem lohnt sich
manchmal eine Versuchs-
weise und kurzdauernde
Behandlung mit Eisen und
Vitaminpräparaten. Nach-
dem verschiedene Sprays
nicht geholfen haben, emp-
fehle ich regelmässige Mund-
Spülungen nach den Mahl-
Zeiten mit Kamille oder
Salbei.

Dr. med. Peter Ko/z/er

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Wohin mit meinem
Freizügigkeitskapital?
Jc/z izizz seit drei /a/zrezz arZzezts-

ios azzd ZzaZze mit 57 /a/zrezz

wo/z/ wezzig C/zarzcerz, in mei-
rzem Beruf zzoc/z eirze Steiie za
/zrzderz. Besonders wurmt zzzic/z,

dass meine Aitersvorsorge nun
nz'c/zt me/zr gesic/zert ist. Das
Geid - etwas ii/zer 200000
Pranken - «verrottet» aufeinem

Preizägigkeitskonto. Was izaitezz

Sie davon?

Sie sehen die Situation allzu
schwarz. Ihr Alterskapital ist
auf einem Freizügigkeitskon-
to wegen des von den Banken
offerierten Vorzugszinses gar
nicht schlecht aufgehoben.
Der Zins ist derselbe wie auf
einem Konto der gebunde-
nen Vorsorge (Säule 3a), zur

Wer im Alter «aktiv» die Aktiven und Passiven seiner Gesundheit selbst verwal-
ten will, holt sich die nötigen Kenntnisse an diesen Ferienkursen in Klosters.
Zwei Erlebniswochen mit einem vielseitigen Programm, das Körper, Geist und
Seele bewegt: Arztvorträge, Kurse über alternative Pleilmethoden, Fitness,
Wassergymnastik, Spaziergänge, Spiele, Konzerte, Abschiedsabend.
Mit dem Ferienpass (Fr. 150.-) Zutritt zu allen Veranstaltungen. Hotel-Arrange-
ments 13 Nächte, HP, inkl. Ferienpass ab Fr. 880 - bis Fr. 1885 - pro Person.
Bis 31. Mai Fr. 20.- bis 50.- Rabatt
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Zeit also etwa 4,5%. Auf
einem gewöhnlichen Spar-
konto wären es aber nur, je
nach Bank, zwischen 2,5 und
3 Prozent. In den letzten
zehn Jahren betrug die
durchschnittliche Verzin-
sung auf Drittsäulekonti etwa
5,5 Prozent; die meisten Pen-
sionskassen haben ihr Geld
in dieser Periode weniger gut
verzinst. Eine ähnliche Ver-

zinsung vorausgesetzt, wer-
den die 200000 Franken in
den nächsten acht Jahren auf
rund 307 000 Franken an-
wachsen.

Im Alter von 65 Jahren
können Sie sich mit diesem
Geld eine private Rente kau-
fen. Während die Pensions-
kassen - vorab auf dem BVG-
Minimum - stets von einer
Verzinsung von 7,2 Prozent
ausgehen, ist die Rente einer
privaten Lebensversicherung
von der jeweiligen Zinssitua-

tion abhängig. Mit etwas
Glück können Sie also besser

fahren als mit einer Pensions-
kasse, zumal Sie als Alleinste-
hender keine Witwenrente
versichern müssen. Ein wei-
terer Vorteil: Anders als bei
der Pensionskasse bleibt bei

frühzeitigem Tod das nicht
verwendete Alterskapital
nicht einfach im grossen
Topf, vielmehr bezahlt die
Gesellschaft Ihren Erben eine

- mit zunehmender Renten-
dauer abnehmende - söge-
nannte Rückgewähr. Freilich,
eine Anpassung der Rente an
die steigenden Lebenskosten
erhalten Sie von der Privat-
Versicherung keine; aber
auch nicht von jeder Pen-
sionskasse.

Bei der Überführung in ei-

ne private Rente unterliegt
das Freizügigkeitskapital
einer vergleichsweise milden
Besteuerung durch Bund und

Kanton. Dafür werden die
jährlichen Bezüge später nur
zu 60 (Aargau: 40) Prozent er-
fasst, für Pensionskassengel-
der hingegen werden Sie 100

Prozent bezahlen müssen.
Wenn Sie lange genug leben,
können Sie die Steuer also

kompensieren.
Eine Alternative zum Frei-

zügigkeitskonto sind Fonds,
die gemäss den strengen An-

lagerichtlinien der einschlä-
gigen bundesrätlichen Ver-

Ordnung (BVV2) geführt wer-
den und deshalb zur Entge-
gennahme von Freizügig-
keitskapital befugt sind. Der
Vorteil liegt in der Vergleichs-
weise höheren Rendite. So

hat zum Beispiel der BVG-
Mixta-Fonds der SKA in den
letzten zehn Jahren mit 6,4
Prozent rentiert.

Trotz der strengeren Anla-
gevorschriften haben indes-
sen auch diese Fonds ein

Kursrisiko. Dieses nimmt mit
zunehmender Anlagedauer
ab; man sollte deshalb die
Fondsanteile mindestens 10

Jahre liegen lassen.

Am besten fahren Sie wohl
mit einem Mix: Lassen Sie

200 000 Franken auf dem
Konto und legen Sie einen
Drittel in einem Fonds an.
Dies können Sie bei allen drei
Grossbanken tun; SKA und
SBG setzen aber eine Mini-
malanlage von 100 000 Fran-
ken auf dem Freizügigkeits-
konto voraus. Das ist nicht
der Fall bei der Bank Pictet &
Cie, Genf und Zürich, oder
bei der Bank Sarasin & Cie,
Basel. Die in den letzten Jah-
ren von diesen fünf Banken
erwirtschafteten Renditen
weichen wenig voneinander
ab.

Dr. JJansraedz Berber
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